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Norm

StPO §281 Abs1 Z10a

Rechtssatz

Das Urteil ist nichtig, wenn die Urteilsfeststellungen die Nichtanwendung der Diversion in Ansehung der genannten

Taten nicht zu tragen vermögen.
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Beisatz: Oder wenn Ergebnisse der Hauptverhandlung auf einen Umstand hindeuten, der für die positive

Beurteilung der diversionellen Voraussetzungen den Ausschlag gäbe, das Gericht dazu aber keine Feststellungen

getroffen hat. (T1)
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